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RS UVS Kärnten 1997/06/09 KUVS-
726/3/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1997

Rechtssatz

Mit der Formulierung in der Berufung eine Begründung innerhalb der nächsten Woche vorzunehmen, wird dem

Erfordernis eines begründeten Berufungsantrages nicht entsprochen. Fehlt einer Berufung eine Begründung, obwohl

in der Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Straferkenntnisses auf dieses Erfordernis, daß Berufungen mit einem

begründeten Berufungsantrag zu versehen sind, hingewiesen wurde, so stellt dies einen unbehebbaren inhaltlichen

Mangel dar, der die Unzulässigkeit der Berufung zur Folge hat.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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